
TOP 5. Voranschlag 2026 (Beratung und Beschlussfassung) 

 

Link zum VA 2026: https://www.riedau.at/Verwaltung/Finanzen/Voranschlag 

 

Der Entwurf des Voranschlages für das Finanzjahr 2026 sieht beim Ergebnis der lfd. Geschäftigkeit 

Einzahlungen in Höhe von 5.415.000,00 Euro und Auszahlungen in der Höhe von 5.962.100 Euro vor und 

weist somit einen Fehlbetrag von -547.100,00 Euro auf. Der Haushaltsausgleich bis zum 31.12.2026 gilt als 

nicht erreicht.  

 

Grundsteuer: (Haushaltskonten 2/920000/830000 u. 2/920000/83100)  

Die Höhe der Grundsteuer A beläuft sich auf 5.500,00 Euro und die Höhe der Grundsteuer B auf 168.700,00 

Euro.  

 

Kommunalsteuer: (Haushaltskonto 2/920000/833100)  

Für das Finanzjahr 2026 werden 1.000.000,00 Euro veranschlagt.  

 

Abgabenertragsanteile: (Haushaltskonto 2/925000+859000)  

Für das Finanzjahr 2026 werden 2.229.000,00 Euro veranschlagt.  

 

SHV-Umlage: (Haushaltskonto 1/419000/752000)  

Für das Finanzjahr 2026 werden 889.300,00 Euro veranschlagt.  

 

Krankenanstaltenbeitrag: (Haushaltskonto 1/562000/751000)  

Beim Krankenanstaltenbeitrag ergibt sich eine Belastung von 799.200,00 Euro im Jahr 2026, dies bedeutet 

eine Steigerung von rund 41.000,00 Euro.  

 

Pensionsbeiträge Beamte: (Haushaltskonto 1/080000/752000)  

Für das Finanzjahr 2026 werden 184.600,00 Euro veranschlagt.  

Bezugnehmend auf das Gemeinde-Dienständerungsgesetz 2018 und der diesbezüglichen Verordnung sind 

ab Jänner 2021, Beiträge im siebenfachen Ausmaß der von den Beamten/Beamtinnen zu entrichtenden 

Pensionsbeiträge (einschließlich der Pensionsbeiträge von den Sonderzahlungen) bzw. für die Ruhe- und 

Versorgungsgenussempfänger im Ausmaß des siebenfachen Pensionsbeitrages, der im Aktivstand zu leisten 

war, jedoch berechnet vom Ruhe- bzw. Versorgungsbezug, zu zahlen.  

 

Kindergarten/Krabbelstube Abgangsdeckung: (Haushaltskonto 1/240000/757000 + 1/2408000/757000)  

Insgesamt wird mit einer Abgangsdeckung im Jahr 2026 von 422.300 Euro gerechnet.  

 

 



Personalausgaben:  

In der Berechnung wurde eine Lohnerhöhung von 1,65 % angenommen. Ab Juli 2026 erhöht sich dies auf 3,3 

%. 

 

Finanzschulden und Leasing:  

Der Buchwert am Ende des Finanzjahres 2026 beträgt 2.189.200,00 Euro. Die Tilgungen werden sich auf 

591.000,00 Euro und die Zinsen auf 57.000,00 Euro belaufen. Es ist keine Aufnahme eines neuen Darlehens 

geplant. Im Jahr 2026 sind jedoch 2 Umschuldungen in der Höhe von 267.400 Euro und 161.400 Euro geplant. 

Die Pro-Kopf-Verschuldung liegt am Ende des Finanzjahres bei 2.015 Einwohner bei 1.086,45 Euro.  
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Gemeindefinanzierung Neu; 
Mittelgenehmigung Härteausgleichsfonds   
Verteilvorgang 1 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren! 
 
Im Bericht zum Voranschlagsentwurf 2026 wird festgestellt, dass seitens der Marktgemeinde 
Riedau alle Härteausgleichsfonds-Kriterien gemäß Punkt 2.3 der Richtlinien der 
Gemeindefinanzierung NEU eingehalten werden. 
 
Die im Bericht angeführten Hinweise sind umzusetzen. 
 
Auf Basis dieser Feststellungen werden der Marktgemeinde Riedau zum Haushaltsausgleich für 
das Jahr 2026 Mittel aus dem Härteausgleichsfonds  Verteilvorgang 1  in Höhe von  
 

547.000 Euro 
 
gewährt. 
 
Die Auszahlung der Mittel aus dem Härteausgleichsfonds  Verteilvorgang 1  an die Gemeinde 
erfolgt in zwei Raten im 2. und 4. Quartal. Voraussetzung für die Auszahlung der Mittel aus dem 
Härteausgleichsfonds im 4. Quartal ist die Vorlage des Entwurfs eines Nachtragsvoranschlags. 
 
Für die Auszahlung der Mittel aus dem Härteausgleichsfonds  Verteilvorgang 1 sind keine 
BZ-Anträge sowie Anträge auf Flüssigmachung der Teilbeträge erforderlich.  
 
Gemeinden, die Mittel aus dem Verteilvorgang 1 des Härteausgleichsfonds erhalten, sind nach 
den Richtlinien der Gemeindefinanzierung Neu verpflichtet, im September des Voranschlagsjahres 
den Entwurf eines Nachtragsvoranschlags (§ 79 Oö. GemO 1990) zu erstellen und diesen 
umgehend der Bezirkshauptmannschaft vorzulegen. 

www.land-oberoesterreich.gv.at 
 
 

Geschäftszeichen: 
IKD-2024-334209/22-Pri 

 
Bearbeiter/-in: Andrea Priewasser 

Tel: 0732 7720-12470 
Fax: 0732 7720-214815 

E-Mail: ikd.post@ooe.gv.at 
 

 
Linz, 05.02.2026 

 

Amt der Oö. Landesregierung 
Direktion Inneres und Kommunales 
4021 Linz  Bahnhofplatz 1 

Marktgemeinde Riedau 
Marktplatz 32 
4752 Riedau 
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Da die Auszahlungen der laufenden Geschäftstätigkeit nunmehr mit den Einzahlungen der 
laufenden Geschäftstätigkeit bedeckt werden können, ist der Entwurf des Voranschlags nach der 
Auflage zur öffentlichen Einsicht dem Gemeinderat zur Beschlussfassung vorzulegen. 
 
Über die Höhe der Mittel aus dem Härteausgleichsfonds  Verteilvorgang 2  
ergeht zum gegebenen Zeitpunkt eine gesonderte Information. 
 
Eine Abschrift ergeht an die Bezirkshauptmannschaft Schärding.  
 
 
Freundliche Grüße 
 
Für die Oö. Landesregierung: 
 
 
Michaela Langer-Weninger 
Landesrätin 
 
 
Beilage 
Bericht Bezirkshauptmannschaft Schärding 
 
 
Hinweise: 
Dieses Dokument wurde amtssigniert. Informationen zur Prüfung des elektronischen Siegels und des Ausdrucks finden Sie unter:  
https://www.land-oberoesterreich.gv.at/amtssignatur 
Informationen zum Datenschutz finden Sie unter: https://www.land-oberoesterreich.gv.at/datenschutz 
Wenn Sie mit uns schriftlich in Verbindung treten wollen, führen Sie bitte das Geschäftszeichen dieses Schreibens an. 



 
 

 
 
 
  Seite 1 
 

_ 

Neuem  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Prüfbericht HAF 1  Marktgemeinde Riedau 2026 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren! 
 
Nachstehend wird der Prüfbericht zum Voranschlagsentwurf 2026 der Marktgemeinde Riedau 
übermittelt. 
 
Der Voranschlagsentwurf 2026 wurde in Zusammenschau mit den seitens der Marktgemeinde 
Riedau eingebrachten Nachweisen und Informationen hinsichtlich der Einhaltung der 
Härteausgleichskriterien (Richtlinien zur Gemeindefinanzierung NEU, VV1) überprüft. 
 
Freundliche Grüße 
 
Der Bezirkshauptmann: 
 
Mag. Dr. Florian Kolmhofer, LL.B. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Geschäftszeichen: 
BHSDGEM-2022-30061/116-HoM 

 
Bearbeiter/-in: Mag. Maximilian Holzapfel 

Tel: +43 7712 3105-70450 
Fax: +43 7712 3105 270399 

E-Mail: bh-sd.post@ooe.gv.at 
 

 
Schärding, 03.02.2026 

 

Bezirkshauptmannschaft Schärding 
4780 Schärding  Ludwig-Pfliegl-Gasse 11 - 13 

Amt der Oö. Landesregierung 
Direktion Inneres und Kommunales 
Bahnhofplatz 1 
4021 Linz 
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Prüfbericht - Einhaltung der Härteausgleichsfonds-Kriterien  
zum Voranschlagsentwurf 2026 der Marktgemeinde Riedau  

 
Der Entwurf des Voranschlages wurde gemäß § 76 Abs. 2 Oö. Gemeindeordnung 1990 der 
Aufsichtsbehörde zur Prüfung vorgelegt. Gemeinsam mit den vorgelegten Bestätigungen, 
Begründungen und Nachweisen wird mit gegenständlichem Bericht zum Entwurf (ausschließlich) 
die Einhaltung der Härteausgleichfondskriterien (1-13) gemäß Punkt 2.3 der Richtlinien zur 
Gemeindefinanzierung NEU einer ausgewählten Überprüfung unterzogen. 

Haushaltssituation 
 
Das Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit beläuft sich lt. dem vorliegenden Entwurf des 
Voranschlages 2026 bei Einzahlungen von 5.415.000 Euro und Auszahlungen von 5.962.100 Euro 
auf minus 547.100 Euro.  
 
Im Ergebnishaushalt (vgl. UA 981) ist die Entnahme von allgemeinen Haushaltsrücklagen [welche 
lt. Gemeinde aus einer allgemeinen Rücklage (8/9990935/00003) entstammt] zur Verbesserung 
des Ergebnisses der laufenden Geschäftstätigkeit in der Höhe von 100 Euro veranschlagt. 
 
Im Ergebnishaushalt ist keine Bildung von Haushaltsrücklagen veranschlagt.  
 
Nach Rücklagenbewegungen ergibt sich demnach ein bereinigtes Ergebnis der laufenden 
Geschäftstätigkeit in Höhe von minus 547.000 Euro. 

Bereich 1: Dienst- und Gehaltsrecht 

 
Für die Budgetierung 2026 wurde lt. Angaben der Marktgemeinde eine allgemeine 
Bezugserhöhung von 3,3 % (ab 01.07.2026) herangezogen.  
 
Die Marktgemeinde hat die Beschäftigung von Ferialpraktikanten im Bereich des Freibads sowie 
des Bauhofs geplant. Die Beschäftigung von Aushilfskräften oder Ferialkräften ist nur 
entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen zulässig. 
 
Der Dienstpostenplan entspricht im Bereich der allgemeinen Verwaltung dem Rahmen der Oö. 
Gemeinde-Dienstpostenplanverordnung 2023. Im Bereich der Schulküche wird die wöchentliche 
Stundenanzahl aufgrund von mehr Anmeldungen und Portionen in der Ausspeisung um zwei 
Stunden erhöht. 
 
Die Mehrleistungsvergütungen und Überstunden sind nur im unbedingt notwendigen Ausmaß und
entsprechend den gesetzlichen Voraussetzungen anzuordnen bzw. zu versehen. 
Entsprechende Aufzeichnungen und eine Aufstellung über die vom Bürgermeister angeordneten
Überstunden und die veranschlagten Auszahlungen sind auf Anforderung mit dem
Nachtragsvoranschlag 2026 vorzulegen. Der Anstieg der veranschlagten 
Mehrleistungsvergütungen (gegenüber dem Vergleichszeitraum 2023, 2024, 2025) soll dann 
anhand der tatsächlich bis zum Nachtragsvoranschlag angefallenen Mehrleistungsvergütungen 
noch einmal neu hochgerechnet und begründet werden. 
 

Positiv: Dem Kriterium wird entsprochen.  
 

Bereich 2: Gast(schul)beiträge und Kindergartentransport 
 
Gast(schul)beiträge 
Die veranschlagten Gast(schul)beiträge (Mittelverwendungen und Mittelaufbringungen) wurden 
anhand der (voraussichtlichen) Kinderanzahl durch die Marktgemeinde errechnet. Im 
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Nachtragsvoranschlag sind die Gast(schul)beiträge aufgrund der Entwicklungen des aktuellen 
Jahres anzupassen. Eine nachvollziehbare Berechnung ist auf Anfrage vorzulegen. 
 
In den veranschlagten Gast(schul)beiträgen, sind aktuell lt. Marktgemeinde Beiträge für 
Schulsanierungen mit der Marktgemeinde Raab vereinbart: 

 Die Kopfquote (für die Sanierung) beträgt für die Mittelschule und PTS 230 Euro und für die 
Volksschule 1.100 Euro. 

Lt. Angaben der Marktgemeinde gibt es keine weiteren Sanierungen / Projekte. 
 
Positiv: Dem Kriterium wird entsprochen.  
 
Kindergartentransport 
Die Marktgemeinde gibt an, keinen Kindergartenbustransport anzubieten (seit 2024/2025).  
 
Positiv: Dem Kriterium wird entsprochen.  
 

Bereich 3: Feuerwehr(en) 
 
Lt. Beilagen zum Voranschlagserlass 2026 wurden für eine Feuerwehr in der Marktgemeinde 
Riedau für das Jahr 2026 angemessene Auszahlungen in der Höhe von 37.000 Euro festgelegt. 
 

 
Die veranschlagen Auszahlungen für die Punkte a) bis j1), welche nicht im definierten Höchstwert 
enthalten sind, wurden von der Marktgemeinde dargelegt. Die verbleibenden Auszahlungen in 
Höhe von 37.000 Euro liegen exakt am vorgegebenen Maximalrahmen. 
 
Die Marktgemeinde bestätigte, eine aktuelle Gebührenordnung und eine aktuelle Tarifordnung für 
die Leistungen der Feuerwehr erlassen zu haben. Die Gebühren und Tarife sind im Zuge der 
Beschlussfassung des Voranschlags bzw. Nachtragsvoranschlags ggf. noch aktuelleren Vorgaben 
des Oö. LFV (= Erhöhungen) anzupassen.  

 
1 Die Berechnungen der Arbeitsstunden durch die Marktgemeinde wurden nicht im Detail überprüft. Im 
Anlassfall sind entsprechende Nachweise und Berechnungen durch die Marktgemeinde vorzulegen. 
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Es sind sämtliche Möglichkeiten von Kostenersätzen, insbesondere gem. Oö. Feuerwehrgesetz 
2015, auszuschöpfen und alle Einnahmen in diesem Bereich in den Rechenwerken der 
Marktgemeinde vollständig darzustellen. Insbesondere die Leistungserlöse erscheinen im 
vorgelegten Entwurf als vorsichtig budgetiert. Im Nachtragsvoranschlag ist der Wert anhand der 
tatsächlichen Einsätze bis September 2026 anzupassen, neu hochzurechnen bzw. eine plausible 
Berechnung vorzulegen. 
 
Positiv: Dem Kriterium wird entsprochen.  
 

Bereich 4: Badeanlagen  
 
Freibad 
Die Marktgemeinde errechnete für das Freibad aufgrund der Veranschlagungen einen 
Auszahlungsdeckungsgrad von 28,23 % für die kommende Badesaison.  
 
Dazu führt die Marktgemeinde an, bereits folgende Maßnahmen zur Verbesserung des 
Auszahlungsdeckungsgrades gesetzt zu haben: 

 Gründung einer Energiegemeinschaft 
 Erhöhung der Tarife 2026 

 
Gemeinden, die Mittel aus dem Härteausgleichsfonds beanspruchen, haben beim Betrieb eines 
Freibads einen Auszahlungsdeckungsgrad von mindestens 50 Prozent anzustreben. Die 
Marktgemeinde sollte ihre Bemühungen dahingehend intensivieren. Mit dem 
Nachtragsvoranschlag 2026 ist ein detaillierter Bericht über die abgelaufene Badesaison 
vorzulegen. 
 
Positiv: Dem Kriterium wird entsprochen.  
 
Hallenbad / Naturbadeanlage: Die Marktgemeinde betreibt kein Hallenbad und keine Naturbadeanlage. 

 

Bereich 5: Bücherei 
 
Die Marktgemeinde weist mit 31.10.2024 insgesamt 2015 Einwohner (HWS) aus.2 
 
Die Nettoauszahlungen für die Bücherei (exkl. Darlehenstilgungen, Zinsen, 
Mieten/Leasingraten/Pachtentgelte für Immobilien) belaufen sich lt. Voranschlagsentwurf auf 2.000 
Euro. Begründungen von Mehrauszahlungen sind hier ausgeschlossen. 
 
Positiv: Der Zielwert von max. 2 Euro je Einwohner wird mit geplanten Nettoauszahlungen von 
2.000 Euro eingehalten. 
 

Bereich 6: Winterdienst 
 
Die veranschlagten Einzahlungen und Auszahlungen für den Winterdienst wurden von der 
Marktgemeinde eingeschätzt. Die Definition von extremen Witterungsverhältnissen sowie die 
erweiterten Betreuungszeiten waren von der Marktgemeinde im Vorhinein festzulegen. Der Bauhof 
bzw. der Dienstleister hat Aufzeichnungen zu führen, an welchen Tagen die 
Winterdienstbetreuungszeiten aufgrund extremer Witterungsverhältnisse erweitert wurden. 

 
2 https://www.bmf.gv.at/themen/budget/finanzbeziehungen-laender-gemeinden/unterlagen-
finanzausgleich.html#1_Bev_lkerungsstatistik 
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Bei der Erstellung des Nachtragsvoranschlags 2026 sind die Ausgaben für den Winterdienst des 
lfd. Jahres den durchschnittlichen Ausgaben der Vorjahre im selben Zeitraum gegenüberzustellen. 
Die veranschlagten Auszahlungen für den Winterdienst sind anhand dieser Gegenüberstellung 
dann anzupassen. 
 
Die Anwendung der Richtlinie RVS 12.04.12 wurde von der Marktgemeinde ausdrücklich bestätigt.  
Unterfertigte Verträge mit externen Dienstleistern bzw. unterfertigte interne Dienstanweisungen,
aus denen die Anwendung der RVS klar hervorgeht, sind bereitzuhalten und auf Anfrage
vorzulegen. 
 
Positiv: Dem Kriterium wird entsprochen.  
 

Bereich 7: Sonstiges 
 

  
 Der Betrieb der Abfallbeseitigung ist auszahlungsdeckend veranschlagt. 
 Es sind nach Angaben der Marktgemeinde keine Verstärkungsmittel gem. § 2 Abs. 2 Z 1 

Oö. Gemeindehaushaltsordnung (= UA 970) veranschlagt. 
 Für Maßnahmen der Wildbachverbauung, des Wegerhaltungsverbandes und des 

Gewässerbezirks bestätigte die Marktgemeinde, entsprechende Anfragen dokumentiert zu 
haben und keine Auszahlungen über den laufenden Betreuungsdienst hinaus veranschlagt 
zu haben. 

 
Positiv: Dem Kriterium wird entsprochen.  
 

Bereich 8: Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung 

 
Lt. Wassergebührenordnung werden im Bereich der Wasserversorgung 2,36 Euro pro m³ an 
Benützungsgebühr vorgeschrieben. Eine Auszahlungsdeckung ist gegeben. 
Lt. Voranschlag werden 16.200 Euro an Überschüssen aus dem Betrieb der Wasserversorgung 
auf eine zweckgebundene Rücklage transferiert. Die Verwendung ist im Vorbericht zum 
Voranschlag zu erläutern. 

 
Lt. Kanalgebührenordnung werden im Bereich der Abwasserbeseitigung 4,50 Euro pro m³ 
vorgeschrieben. Eine Auszahlungsdeckung ist gegeben.  
Lt. Voranschlag werden 54.000 Euro an Überschüssen aus dem Betrieb der Abwasserbeseitigung 
auf eine zweckgebundene Rücklage transferiert. 
 
Hinweis: Grundlagen ausgewählter Feststellungen in diesem Bereich, sind neben den Gebührenordnungen 
die im Portal hochgeladenen und damit vorgelegten Gebührenkalkulationen für die Wasserversorgung und 
die Abwasserbeseitigung. Eine vollständige Prüfung auf Richtigkeit dieser Gebührenkalkulationen bzw. der 
Nachweise des inneren Zusammenhangs erfolgte im Rahmen der Prüfung der Härteausgleichskriterien 
nicht. 

 
Positiv: Dem Kriterium wird entsprochen. 
 

Bereich 9: Ausschließliche Gemeindeabgaben  
 
Die veranschlagten Einzahlungen aus gemeindeeigenen Steuern beim Ansatz 920 sind 
grundsätzlich nachvollziehbar. 
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 Die Hundeabgabe wurde mit 50 Euro je Hund (Wachhunde max. 30 Euro) festgelegt.  
 Der Zuschlag zur Freizeitwohnungspauschale ist wie folgt festgesetzt: 
o für Wohnungen bis zu 50 m² Nutzfläche sowie für Dauercamper 150% der 

Freizeitwohnungspauschale. 
o für Wohnungen über 50 m2 Nutzfläche 200% der Freizeitwohnungspauschale. 

 
Positiv: Dem Kriterium wird entsprochen.  
 

Bereich 10: Haushaltsrücklagen/Fremdfinanzierungen 
 
In der nachstehenden Tabelle ist die Entwicklung der allgemeinen Haushaltsrücklagen lt.
Rücklagennachweis des Voranschlagsentwurfs dargestellt: 
 

 
 
Für die voraussichtlich am Ende des Jahres bestehenden Rücklagenzuweisungen sind 
entsprechend Zahlungsmittelreserven zu dotieren. 
 
Allgemeine Haushaltsrücklagen 
Die Marktgemeinde hat bestätigt, dass (bis auf 100 Euro) keine allgemeinen Haushaltsrücklagen 
für den Haushaltsausgleich zur Verfügung stehen. Alle seitens der Marktgemeinde dargestellten 
allgemeinen Rücklagen sind lt. Richtlinien zur Gemeindefinanzierung Neu von der Verwendung 
zum Haushaltsausgleich ausgenommen. 
 
 



 
 

 
 
 
  Seite 7 
 

Gesetzlich zweckgebundene Haushaltsrücklagen 
Die vermeintlichen Darlehensneuaufnahmen im Bereich der Abwasserbeseitigung stellen lt. 
Marktgemeinde nur eine Umschuldung dar und sind die bestehenden Rücklagen aus gesetzlich 
zweckgebundenen Einzahlungen daher nicht zwingend dafür einzusetzen. 
 
Positiv: Dem Kriterium wird entsprochen. 
 

Bereich 11: Freiwillige Ausgaben und Subventionen, Feiern und Feste, Ehrungen und 
Auszeichnungen 
 
Für diesen Bereich wird bei benötigten Mittel aus dem Verteilvorgang 1 über 200.000 Euro ein 
Ausgabenrahmen von 1,5 % der Finanzkraft (Bezirksumlagegesetz) anerkannt. Dies entspricht bei 
einer Finanzkraft 2024 von 3.176.216 Euro einem Betrag von maximal 47.600 Euro. 
 
Nach der von der Marktgemeinde erstellten und der Bezirkshauptmannschaft überprüften Liste 
(Beilage 1) ergibt sich dafür (nach Abzug der Gegeneinnahmen in den jeweiligen Bereichen bzw. 
den zulässigen Höchstgrenzen) eine Ausgabensumme von 47.570 Euro. 
 
Positiv: Dem Kriterium wird entsprochen.  
 

Bereich 12: Sonstige Investitionen, Instandhaltungen, Sachausgaben Kontenklasse 4, Post- 
und Telekommunikationsdienste 
 
Die Auszahlungen in diesem Bereich betragen für das Jahr 2026 lt. vorgelegter Listen insgesamt 
166.381 Euro (= festgelegte Auszahlungsobergrenze)3. 
 
Bei den Konten dieses Bereichs ist eine gegenseitige Deckungsfähigkeit vorgesehen. Die 
Deckungsfähigkeit ist durch Vermerk im Gemeindevoranschlag gekennzeichnet und mit dem 
Voranschlag zu beschließen. 
 
Die Marktgemeinde wird darauf hingewiesen, dass bei den Konten dieses Bereichs eine 
hauswirtschaftliche Sperre in der Höhe von 15 % der Inanspruchnahme bis zum 1. Oktober des 
Jahres zu beschließen ist (§ 14 Oö. Gemeindehaushaltsordnung) um entsprechende Mittel für 
unvorhersehbare Aufwendungen zu sichern. 
 
Positiv: Die veranschlagten Auszahlungen lt. Voranschlagsentwurf (vgl. oben) überschreiten die 
durchschnittlichen Auszahlungen des Vergleichszeitraumes in Höhe von 166.381 Euro (unter 
Berücksichtigung der Steigerung des Verbraucherpreisindex 1986 von Juli des Vorvorjahres bis 
Juli des Vorjahres im Ausmaß von 3,64 % sowie der im Voranschlag zulässigen kaufmännischen 
Rundung) nicht. 
 

Bereich 13: Sonstige Ausgaben Kontengruppe 728, Kontengruppe 729 

 
Die veranschlagten Auszahlungen bei den Kontengruppen 728 und 729 in Höhe von 133.100 Euro 
liegen (bei Berücksichtigung der Indexsteigerung von 3,64 %) über dem Durchschnitt der letzten 
drei Jahre (RA 2023, RA 2024, (N)VA 25). Die Steigerungen und Abweichungen der Auszahlungen 
zu den Vorjahren wurden grundsätzlich nachvollziehbar begründet. Ein weiterer Anstieg ist zu 
verhindern. 
Positiv: Dem Kriterium wird entsprochen.  

 
3 Die im Voranschlag vorgesehene kaufmännische Rundung ergibt 166.400 Euro. Im Rechnungsabschluss gilt die 
tatsächliche Obergrenze von 166.381 Euro (diese darf nicht überschritten werden). 
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Bereiche 14-19: 
 
Mit Unterschrift des Bürgermeisters vom 29.01.2026 wurde bestätigt, dass auch die Vorgaben der
Bereiche 14 - 19 der Härteausgleichskriterien: 
 
(14) Bereich Überlassung von Räumlichkeiten und Anlagen an Vereine oder Private
(15) Bereich Energieaufwand
(16) Bereich Kassenkredit und Geldverkehrsspesen
(17) Bereich Beteiligungen
(18) Bereich Anschlussgebühren
(19) Bereich Raumordnung
 
für das Jahr 2026 eingehalten werden. Eine Überprüfung erfolgte nicht.  
 
Die Unterlagen und Nachweise zur Einhaltung der Bereiche 14-19 sind in digitaler Form bereit zu 
halten und auf Anforderung vorzulegen. Wird bei der Prüfung dieser Bereiche festgestellt, dass die 
Vorgaben nicht eingehalten werden bzw. wurden, entfällt (lt. Richtlinie) für das betreffende Jahr der 
Anspruch auf Mittel aus dem Verteilvorgang 2. 
 

Allgemein 
 
Die Marktgemeinde hat durch Unterschrift des Bürgermeisters bestätigt, dass die Einzahlungs- und
Auszahlungsbeträge gem. § 75 Oö. Gemeindeordnung 1990 i.V.m. § 4 Oö. 
Gemeindehaushaltsordnung ermittelt wurden und die in den bereitgestellten Beilagen gelieferten 
Angaben korrekt sind sowie nach bestem Wissen und Gewissen erstellt wurden. 
 
Eine vollständige Überprüfung des gesamten Voranschlagsentwurfs bzw. der 
Gebührenkalkulationen erfolgte im Rahmen dieser Prüfung nicht. Die entsprechenden gesetzlichen 
Bestimmungen und Vorschriften sind mit Beschluss des Voranschlags 2026 jedenfalls einzuhalten. 
Es darf nur ein rechtskonformer, ausgeglichener Voranschlag beschlossen werden.  
 
Zu Punkt 2.4. der Richtlinien Gemeindefinanzierung Neu hat die Marktgemeinde dargelegt, aktuell 
Eigenmittelersatzdarlehen aus verfügbaren Rücklagen bedienen zu müssen. Die Bedeckung des 
Annuitätendienstes aus vorhandenen Eigenmitteln wurde in den Beilagen entsprechend bestätigt. 
Eine Liste der bestehenden Eigenmittelersatzdarlehen sowie deren Rückzahlungen ist von der 
Marktgemeinde eigenverantwortlich zu führen und mit jedem Rechenwerk unaufgefordert 
vorzulegen. 
 

Zusammenfassung 
 
Aufgrund des vorliegenden Entwurfs des Voranschlages 2026 in Verbindung mit den ergänzenden 
Unterlagen sowie den gelieferten Begründungen und Bestätigungen wird festgestellt, dass seitens 
der Marktgemeinde Riedau sämtliche Härteausgleichsfondskriterien gemäß Punkt 2.3 der 
Richtlinien zur Gemeindefinanzierung NEU eingehalten werden.  
 
Um im vorgelegten Entwurf zum Voranschlag 2026 den Haushaltsausgleich zu erreichen, sind 
Mittel aus dem Härteausgleichsfonds in der Höhe von 547.000 Euro erforderlich. 
 
Die Marktgemeinde Riedau wird auf die Verfassungsgrundsätze der Wirtschaftlichkeit, 
Sparsamkeit und Zweckmäßigkeit hingewiesen. Diese Grundsätze sind von der Marktgemeinde 
selbst wahrzunehmen. 
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Dieser Bericht zum Voranschlagsentwurf ist dem Gemeinderat vollinhaltlich zur Kenntnis zu 
bringen.  
 
 
Hinweise: 
Dieses Dokument wurde amtssigniert. Informationen zur Prüfung des elektronischen Siegels und des Ausdrucks finden Sie unter:  
https://www.land-oberoesterreich.gv.at/amtssignatur 
Wenn Sie mit uns schriftlich in Verbindung treten wollen, richten Sie Ihr Schreiben bitte per E-Mail an bh-sd.post@ooe.gv.at oder an die 
Bezirkshauptmannschaft Schärding, Ludwig-Pfliegl-Gasse 11 - 13, 4780 Schärding, und führen Sie das Geschäftszeichen dieses Schreibens an. 
Wir sind persönlich für Sie da (Parteienverkehr): Mo, Mi, Do, Fr  07:30 bis 12:00 Uhr, Di 07:30 bis 17:00 Uhr; Informationen rund um die Uhr erhalten Sie 
auch im Internet unter www.bh-schaerding.gv.at. 
Unsere Amtsstunden: Mo und Do 07:00 bis 12:00 Uhr und 12:30 bis 17:00 Uhr, Di 07:00 bis 17:00 Uhr, Mi 07:00 bis 12:30 Uhr, Fr 07:00 bis 13:00 Uhr. 
Informationen zum Datenschutz finden Sie unter: www.land-oberoesterreich.gv.at/datenschutzmitteilung-bhschaerding.htm. 

 






































